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0 VORWORT

Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und 
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung, 
Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website 
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhältlich.  

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. 

0.1 HINWEIS 

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die 
Nummerierung der Überschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil 
nichtzutreffende Überschriften ausgeblendet werden. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder  bzw.  bzw. welche 

in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.  
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen 
bzw. Absätze NICHT. 













 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

L62.01 Lainsitz in Gmünd Version: 2024-12-09 

AU BAU – E-Vergabe Seite 8 von 21 

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im 
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nächstgelegener Firmensitz die kürzeste 
Distanz zur Baustellenmitte aufweist. 

2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfüllen von Zuschlagskriterien 

Für den Fall des Nichterfüllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom 
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer 
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen. 
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       Verkehrsführung,  

15.) Herstellung der Randbalken inkl. Auf- und Abfahrtsrampen für Radfahr- und Fußgängerverkehr unter  

       Berücksichtigung der Verkehrsführung, 

16.) Herstellung der Asphaltschutzschicht unter Berücksichtigung der Verkehrsführung,  

17.) Herstellung der Asphalt- Trag- und Deckschicht unter Berücksichtigung der Verkehrsführung,  

18.) Herstellung der Brückenausrüstung unter Berücksichtigung der Verkehrsführung,  

19.) Herstellung von Halterungen für Beleuchtungskörper, 

20.) Herstellung eines Kabelkanals und Umlegung der Einbauten in diesen, 

21.) Betoninstandsetzung im Bereich Tragwerks- Stirnseiten und Untersicht sowie der Widerlager und  

       Pfeiler, 

21.) Abtragen der Arbeits- und Schutzgerüste. 

 

OG00 und OG 03 – Leistungen Stadtgemeinde Gmünd: 

Maßnahme: Hochwasserschutz und baubegleitende Maßnahmen der L62.01 Lainsitz in Gmünd 

  1.) Schutz von bestehenden Einbauten während des gesamten Bauablaufs, 

  2.) Abtragen und Verfuhr einer Hl. Nepomuk Statue unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen, 

  3.) Errichtung einer Fundierung zur Neuversetzung einer Hl. Nepomuk Statue unter Berücksichtigung  

behördlicher Auflagen, 

  4.) Neuversetzung einer Hl. Nepomuk Statue unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen, 

  5.) Abtragen von Beleuchtungskörpern im Randbalkenbereich des Brückenobjekt L62.01, 

  6.) Neuherstellung einer Haltekonstruktion für Beleuchtungskörper im Randbalkenbereich des  

Brückenobjekt L62.01, 

  7.) Abtragen und Verfuhr von Big Packs im Nahbereich des Brückenobjekts L62.01, 

  8.) Herstellen eines Hochwasserschutzes und Anschluss dieses an das Brückenobjekt L62.01. 

4.2.16 Leitungen bzw. Einbauten 

Der AN hat für alle in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Freileitungen und Einbauten (Kabeln, 
Wasserleitungen, Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, Drainagen, Kanäle u. dgl.) bei den jeweiligen 
Betreibern bzw. Eigentümern die Richtlinien und Vorschriften für Arbeiten im unmittelbaren 
Umgebungsbereich dieser Leitungen bzw. Einbauten einzuholen. Erschwernisse die sich aus der 
Einhaltung dieser Richtlinien und Vorschriften ergeben, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

Die genaue Lage aller vom AG bekannt gegebenen Leitungen bzw. Einbauten im Baufeld ist gem. 
Pkt. 6.2.8.2 der ÖNORM B 2110, vom AN zu erheben und wird nicht gesondert vergütet. 

Das Umsetzen bzw. Umlegen von Leitungen bzw. Einbauten ist vom AN zeitgerecht und einvernehmlich 
mit den jeweiligen Betreibern bzw. Eigentümern zu veranlassen. 

4.2.16.1 Vergütung der Kosten für die Verlegung von Einbauten 

Die Kosten für die Verlegung oder die Herstellung von Schutzvorrichtungen, für Leitungen bzw. Einbauten, 
die im unmittelbaren Baufeld gelegen sind, werden dem AN vergütet.  

Fällt diese Verpflichtung zur Kostentragung dem Leitungsberechtigten zu, erfolgt die Abwicklung direkt 
zwischen diesem Leitungsberechtigten und dem AN. 

Kosten für Leitungssicherungen bzw. Umlegungen, welche lediglich aufgrund der vom AN gewählten 
Bauabwicklung (z.B. Spundwandsicherung neben einem Kanal) erforderlich werden, trägt der AN. 

4.2.17 Asphaltgranulat/Ausbauasphalt in Asphaltmischgut 

4.2.17.1 Qualitätsklasse Asphalt 

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat/Ausbauasphalt zum Asphaltmischgut darf nur 
Asphaltgranulat/Ausbauasphalt der Qualitätsklassen U-A, U-B, B-B, B-C (bis zu 300 mg/kg TM 16PAK, das 
heißt z.B. geringfügiger Teergehalt) verwendet werden. Das daraus hergestellte Asphaltmischgut muss der 
Qualitätsklasse B-B zuordenbar und eindeutig als „Asphaltmischgut B-B“ gekennzeichnet sein (gem. RBV 
und ÖNORM B 3580-Serie). 
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teilnehmenden Personen bieten und in unmittelbarer Nähe des Baufeldes liegen. Die erforderliche 
Ausstattung wie Beamer, WLAN etc. ist durch den AN zur Verfügung zu stellen. 

 Der Besprechungsraum des AN ist dem AG für div. interne Besprechungen zur Verfügung zu stellen. 

➢ Baubesprechung: zur Detailabstimmung des Baufortschritts 
➢ Abrechnungsbesprechung, Baudetailbesprechung: zur Detailabstimmung der Abrechnung und 

Baudetails 

 Die daraus entstehenden Aufwände sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergüte

 


